
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/10/19 2Ob270/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1966

Norm

ABGB §1304 BIId

EKHG §11 Abs1

Rechtssatz

Das unwillkürliche Linksausschwenken eines von einem Personenkraftwagen vorschriftswidrig überholten

Mopedfahrers begründet kein Mitverschulden. Nach § 11 EKHG ist aber ein Schadensausgleich im Verhältnis 4 : 1 zum

Nachteil des Personenkraftwagenhalters gerechtfertigt.

Entscheidungstexte

2 Ob 270/66

Entscheidungstext OGH 19.10.1966 2 Ob 270/66

Schlagworte

Auto Pkw Kfz
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